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1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der 

Anew Climate Europe GmbH,

München

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 aus den uns vorgelegten Belegen, Bü-

chern und Be stands nachwei sen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berück sichti gung der

er teil ten Aus künf te nach gesetz lichen Vor gaben und nach den inner halb dieses Rahmens lie gen den An-

wei sungen des Auf trag ge bers zur Aus übung be stehen der Wahl rechte zu entwickeln.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlus ses umfasste keine über die Auf trags art hin aus ge hen den

Tä tig kei ten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberatungsgesellschaft.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauf tragen den ge-

setz li chen Ver tre tung der Gesellschaft, die über die Aus übung al ler mit der Aufstel lung ver bun dener Ges-

tal tungs mög lich kei ten und Rechtsakte zu ent schei den hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachver halte, die zu Wahl rechten führ ten, in Kennt nis ge-

setzt und von ihm Ent schei dungs vorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestal tungsmög-

lich kei ten (Ansatz-, Be wer tungs- und Ausweis wahlrechten) so wie Ermessensent scheidun gen ein ge holt.

Dies galt in gleicher Weise für die von unserem Auftraggeber zu treffenden Entscheidungen über die An-

wen dung von Aufstellungserleichterungen und der Möglichkeit der Hinterlegung des Jah res abschlusses für

Kleinst kapitalgesellschaften gemäß MicroBilG.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesell schaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen des

§ 267a HGB Gebrauch ge macht.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforder lich

wa ren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu An-

satz-, Aus weis- und Be wer tungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Be-

wer tungsme thoden unter Vornah me der Abschlussbuchungen den rechtlich vorgeschriebenen Jahres ab-

schluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu er stellen.
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Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang

unserer Be richt erstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichten

wir in be rufs üb li cher Form im Sinne der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkam mer zu den Grund sät-

zen für die Er stel lung von Jahres ab schlüssen vom 12./13. April 2010 über Um fang und Er geb nis unserer

Tä tig keit.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in

Ver bin dung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfol gen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die Auf-

trags durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben wer den.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit ten, die

ver ein bar ten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen der BFMT

Tax GmbH Steuer bera tungs ge sellschaft vom 14. Dezember 2021" maßge bend.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir

die ein schlä gi gen Nor men unserer Berufsordnung und unsere Berufs pflich ten be ach tet, dar unter die

Grund sät ze der Un ab hängig keit, Ge wissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Ei gen ver antwort lich keit (§ 57

StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tä tig kei ten,

die er for der lich sind, um auf Grund la ge der Buch führung und des Inventars sowie der eingehol ten Vor ga-

ben zu den an zu wen den den Bi lan zie rungs- und Be wertungsmethoden unter Vornahme der Ab schluss-

buch ungen die ge setz lich vorge schrie be ne Bi lanz und Gewinn- und Verlustrechnung und wei tere Ab-

schlussbe stand teile zu er stel len.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Aus-

übung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte

sowie Er messensentscheidun gen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im Rah men

der Er stel lung nach den Vor gaben des Kauf manns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Entsprechendes gilt für Entscheidungen über die Anwendung von Aufstellungs- und Offenlegungserleich-

te run gen des Jahresabschlusses für Kleinstkapitalgesellschaften.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstel lung, Fest stel lung und

Of fenle gung des Jah res ab schlus ses aufgeklärt.
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Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit ge währ lei sten, dass

bei der Auf trags ab wick lung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Be richt ers tattung die

ge setzli chen Vor schrif ten und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We sent-

lichkeit be ach tet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür gel ten-

den ge setz li chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einschlä gi ger

Be stim mun gen des Ge sell schaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarungen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Han-

dels- und Steuer rechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen des Ge-

sell schaftsvertrags.

Vollständigkeitserklärung

Die Geschäftsführung hat uns die angeforderte berufsübliche Voll stän dig keits er klä rung bezüglich der

Buch füh rung, Be le ge und Be stands nachweise sowie der uns er teilten Aus künfte schriftlich er teilt, die wir

zu den Ak ten ge nom men haben.
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2. Rechtliche und steuerliche Grundlagen

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: Anew Climate Europe GmbH

Rechtsform: GmbH

Sitz: München

Anschrift: Maximiliansplatz 17

 80333 München

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: München

Registergerichts Nummer: HRB 296783

Geschäftsjahr: 10. September bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Biomethanhandel

Gezeichnetes Kapital: 25.000 €

Gesellschafter/-in: Anew Climate Operating Company LLC

Geschäftsführung, Vertretung:  Max Göbel
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2.2 Steuerliche Verhältnisse

Steuererklärungen/-bescheide: -

Die Gesellschaft unterliegt gemäß § 1 KStG der Körperschaftsteuer.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt München (143) Körpersch./Pers. unter der Steuer-Nr.

143/114/00542 ge führt.
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3. Feststellung und Erläuterungen zur Rechnungslegung

3.1 Buchführung

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Es gelten darüber hinaus die besonde-

ren Vorschrif ten des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch führung.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird mit Hilfe des Softwaremoduls Haufe 365 be arbeitet. Ne ben ei-

ner ge nauen Be schrei bung des einzelnen Anlagengegenstandes wird ein Nachweis über das An schaf-

fungs da tum, den Anschaffungs preis so wie alle weiteren Verkehrs zahlen, insbesondere die Ab schreibun-

gen, ge führt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgt nach dem DATEV-SKR03.
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3.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage und unter Beachtung der handels- und steuerrecht lichen

Buchführungs-, Bilanzierungs-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften aufgestellt.

Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe der Software DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erstellt. 

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungs-

we sen wurde zu letzt durch Einzelsystemprüfung der Ernst & Young AG, Wirt schaftsprüfungsgesellschaft in

Mün chen, am 28.02.2023 be stätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Systems lag vor.

Hinsichtlich des Aufbaus und der Gliederung wurden die Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB zu grunde

ge legt, die das Handelsgesetzbuch für Kapitalgesellschaften fordert.

Als Anlagevermögen wurden alle im Eigentum der Gesellschaft stehenden und ihr wirtschaftlich zuzurech-

nen den Ver mögensgegenstände ausgewiesen.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschrif ten. Ein zel-

heiten sind den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresab schlusses zu ent neh-

men.
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4. Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von uns erstellten Jahresabschluss enthält keine Ergänzungen.

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansätze bzw. gegen die

Buch führung waren von uns nicht zu erheben.
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Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung 

 

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- 

und Verlustrechnung – der Anew Climate Europe GmbH für das Geschäftsjahr vom 10. September 2024 

bis 31. Dezember 2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergän-

zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. 

 

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir 

auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. 

 

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in 

der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

 

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den 

Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der 

Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie 

der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. 

 

 

 
Viechtach, 8. Mai 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Martin Trost WP/STB 

BFMT Tax GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft 
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5. Anlagen
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AKTIVA

Euro
 

A. Umlaufvermögen 24.163,34
 

24.163,34
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PASSIVA

Euro
 

A. Eigenkapital 5.880,40
 

B. Rückstellungen 7.500,00
 

C. Verbindlichkeiten 10.782,94

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 10.782,94
 

24.163,34
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Euro
 

1. Sonstige Aufwendungen 19.119,60
 

2. Jahresfehlbetrag 19.119,60
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AKTIVA

Konto Bezeichnung Euro
 

Umlaufvermögen

1271 CoBa DE62 7004 0041 0273 1214 00 21.962,70

1545 Forderungen USt-Vorauszahlungen 1.584,79

1548 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 615,85

24.163,34
 

1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1.584,79

1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1.584,79-

0,00
 

24.163,34
 

24.163,34

 



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024 
Anew Climate Europe GmbH Biomethanhandel, 80333 München 

  Seite 16

PASSIVA

Konto Bezeichnung Euro
 

Eigenkapital

800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00

Jahresfehlbetrag 19.119,60-

5.880,40
 

Rückstellungen

966 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 500,00

977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 7.000,00

7.500,00
 

Verbindlichkeiten

1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. 10.782,94
 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
Euro 10.782,94

1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.
 

24.163,34
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Konto Bezeichnung Euro
 

Sonstige Aufwendungen

4280 Sonstige Raumkosten 500,00

4380 Beiträge 250,00

4780 Fremdarbeiten (Vertrieb) 8.811,29

4957 Abschluss- und Prüfungskosten 7.000,00

4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 2.558,31

19.119,60
 

Jahresfehlbetrag 19.119,60
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Struktur von Vermögen und Kapital

25 %  Eigenkapital

74 %  Kfr. Fremdkapital

8 %  Kfr. Forderungen

91 %  Flüssige Mittel
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6. Angaben unterhalb der Bilanz

Es sind keine Angaben unterhalb der Bilanz erforderlich.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Anew Climate Europe GmbH    

Firmensitz laut Registergericht: München

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: München

Register-Nr.: HRB 296783

Unterschrift der Geschäftsführung

München, 8. Mai 2025

Ort, Datum Unterschrift Herr Max Göbel
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7. Allgemeine Auftragsbedingungen

          der BFMT Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft 

            vom 1. Januar 2015

1. Geltungsbereich
Die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) gelten für Verträge zwischen dem Auftraggeber und der BFMT Tax

GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Viech tach, - im Folgen den Steuerberater genannt - , sowie für ver tragliche und
vertrags ähnliche Ansprüche sonstiger Personen aus der Tätigkeit des Steuerbera ters aufgrund des Mandatsvertra-

ges, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwin gend vorgeschrieben ist.

2. Begründung, Umfang und Ausführung des Auftrags
2.1 Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist ausschließlich der im Zeitpunkt der Lei-
stung erteilte Auftrag maßgebend.

2.2 Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.
2.3 Keine materielle Überprüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen, Angaben etc. 

Der Steuerberater ist berechtigt, die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, sowie
die zur Verfügung gestellten Belege, Grundaufzeichnun gen und dgl. als richtig zugrunde zu legen. Er verpflichtet
sich, den Auftraggeber auf offensichtliche Widersprüche sowie von ihm anlässlich seiner Tätigkeit festgestellte Un-

richtigkeiten - insbesondere formeller Art - hinzuweisen. Eine Verpflichtung des Steuerbera ters zur materiellen
Überprüfung der ihm überlassenen Belege und Angaben, insbesondere einer übergebe nen Buchführung und eines

Abschlusses (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, Einnahme-Überschuss- Rechnung), jeweils nebst etwaigen
Anlagen, auf Richtigkeit und Vollständigkeit bedarf gesonderter Vereinba rung.

2.4 Not- und Ausschlussfristen
Die Wahrung von Not- (z. B. Einspruchs- und Klagefristen) sowie Ausschlussfristen (nicht verlängerbare An tragsfri-
sten) obliegt dem Steuerberater, wenn und soweit der über die Frist unterrichtete Auftraggeber recht zeitig dazu die

erfor derlichen Unterlagen und Angaben zur Verfügung gestellt, sowie jeweils einen gesonder ten Auftrag zur An-
tragstellung, Einlegung des Einspruchs oder Erhebung der Klage erteilt hat. Ein Klageauf trag im gerichtlichen Ver-

fahren kann nur un ter gleichzeitiger Hingabe einer schriftlichen Prozessvollmacht wirksam erteilt werden.

3. Pflichten des Auftraggebers

3.1 Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags er-
forder lich ist. Insbesondere hat er dem Steu erberater un aufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwen-

digen In formationen und Unterlagen vollständig, richtig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater
eine ange messene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrich tung über alle Vor-

gänge und Um stän de, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Diese Verpflichtungen gel-
ten auch für die In formationen, Unterlagen, Vorgänge und Um stände, die erst wäh rend der (jeweiligen) Tätigkeit
des Steuerberaters be kannt werden.

3.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vom Steuerberater übermittelten Mandantenrundschreiben zur Kenntnis
zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rück sprache zu neh men.

3.3 Für die Einlegung eines Rechtsbehelfs (Einspruch, Widerspruch, Beschwerde) sowie die Erhebung einer Klage ist
vom Auftraggeber jeweils ein geson derter Auftrag zu erteilen. Ein Klageauftrag kann nur unter gleichzeitiger Hinga-
be einer schriftlichen Prozessvollmacht wirksam erteilt werden.

3.4 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfül lungs-
gehil fen (Mitarbeiter und herangezogene fachkundige Drit te) beeinträchtigen könnte.

3.5 Der Auftraggeber darf berufliche Äußerungen, Berichte, Gutachten und dgl. des Steuerberaters nur mit dessen
schriftlicher Einwilligung weitergeben. Das gilt nicht, wenn und soweit sich bereits aus dem Auftrags inhalt die Ein-

willi gung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
3.6 Auf Verlangen des Steuerberaters hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der
er teilten Auskünfte und Erklärungen in ei ner schriftli chen Erklärung zu bestätigen.

4. Mängelbeseitigung
4.1 Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel binnen einer angemessenen Frist. Er muss, be-

vor ein Dritter mit der Mängelbeseitigung beauftragt wird, den Steuerberater zur Mängelbeseitigung auffordern.
Der An spruch muss unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden.
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4.2 Beseitigt der Steuerberater berechtigt geltend gemachte Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist,
schlägt die Nachbesserung fehl, oder lehnt der Steuerbera ter die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber

auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen las sen bzw. nach seiner
Wahl Herab set zung der Ver gütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
4.3 Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten

ge genüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber, mit Einwilli gung des Auf-
tragge bers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Inte ressen des Steuerberaters oder

seiner Mitarbeiter die Interessen des Auftraggebers überwiegen. Unrichtigkeiten, die ge eignet sind, in der berufli-
chen Lei stung enthaltene Ergebnisse in Frage zu stel len, berechtigen den Steuerbe rater in jedem Falle, sie auch ge-
genüber Drit ten richtigzustellen oder die berufliche Leistung zurückzuneh men.

5. Verschwiegenheitspflicht

5.1 Der Steuerberater ist gesetzlich verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Aus füh rung
des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht be steht nicht,

wenn und soweit der Auftraggeber den Steuerberater schriftlich davon entbindet. Die Pflicht zum Stillschwei gen be-
steht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Der Steuerberater ist nicht be rechtigt, Honorar-
forderungen ge gen den Auftraggeber an Dritte abzutreten.

5.2 Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
5.3 Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des

Steu erberaters und/oder seiner Mitarbeiter erforderlich ist. Der Steuerberater und seine Mitarbeiter sind auch in-
soweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als der Steuerberater nach den Ver sicherungs bedingungen sei-
ner Berufs haftpflichtversicherung und den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgeset zes zur Information,

Überlassung von Unterlagen und Mitwirkung
bei der Bearbeitung eines Versicherungsfalles verpflichtet ist.

5.4 Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unbe-
rührt.

6. Mitwirkung Dritter
6.1 Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags angestellte und freie Mitarbeiter, datenver arbei-

ten de Unternehmen sowie im Bedarfsfalle im Einverneh men mit dem Auftraggeber sonstige fachkundige Dritte her-
anzu ziehen.

6.2 Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Steuerbe rater
da für zu sorgen, dass diese zur Verschwie genheit in glei chem Maße wie er (vgl. Ziffer 5) verpflichtet sind.

7. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen
7.1 Der Steuerberater hat die Handakten bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzube-

wah ren. Diese Verpflichtung erlischt je doch schon vor Beendigung dieses Zeitraumes, wenn der Steuerberater den
Auftrag geber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Auftraggeber dieser Auf-

forderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
7.2 Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auf-

trag geber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterla-
gen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zu rückbehalten. Ein Zu-
rückbehaltungs recht nach Ziffer 13 bleibt unberührt.

7.3 Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner
be ruflichen Tätigkeit von dem Auftrag geber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel

zwischen den Partnern des Mandatsvertrages und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber bereits in Urschrift
oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken des Steuerberaters gefertig ten Arbeitspapiere.
7.4 Der Steuerberater ist nicht verpflichtet, dem Auftraggeber die Unterlagen auf eigene Kosten und Gefahr zurück-

zu senden. Es ist vielmehr Sache des Auf traggebers, die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

8. Urheberrechtschutz
Für die Leistungen des Steuerberaters gelten die Vorschriften über den Schutz des geistigen Eigentums. Der Auf-

tragge ber erhält die erforderlichen Exempla re der schriftli chen Arbeitsergebnisse zur bestimmungsgemä ßen
(vereinbarten) Verwendung. Eine anderweitige Verwendung - insbesondere eine Weiterga be an Dritte für nicht-

steuerli che Zwecke - bedarf der schriftlichen Einwilligung des Steuerberaters.
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9. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
9.1 Unterlässt der Auftraggeber eine ihm obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuer-
be rater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steu erberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklä-

rung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrages nach Ablauf der Frist ab lehnt. Nach erfolglosem Ablauf
der Frist kann der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen.

9.2 Bei Verzug oder Verletzung der Mitwirkungspflicht durch den Auftraggeber (Ziffer 9.1) ist der Steuerberater be-
rech tigt, Ersatz der ihm dadurch entstande nen Mehrauf wendungen und des verursachten Schadens zu verlangen
und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Ge brauch macht.

10. Bemessung der Vergütung (Gebühren- und Auslagenersatz)

10.1 Die Vergütung bemisst sich nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und
Steuer beratungsgesellschaften (Steuerberatervergütungsverordnung – StBVV), es sei denn, es wäre ei ne Vereinba-

rung gemäß § 4 StBVV über eine höhere Vergütung getroffen worden. 
10.2 Ist der Gegenstandswert einer Angelegenheit so niedrig, dass eine nach der StBVV anzusetzende Wert gebühr
in keinem Verhältnis zu dem üblicherwei se erforderli chen Zeitaufwand steht, so kann die Gebühr im Rahmen des §

4 Ab satz 2 StBVV (Festsetzung eines angemessenen Betrages) bis auf den Durchschnittsbe trag zwischen ma ximaler
Wertge bühr und maximaler Zeitgebühr angehoben werden.

10.3 Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z.B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die verein-
bar te Vergütung, andernfalls die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).
10.4 Monatliche Abrechnung

Die erbrachten Leistungen werden monatlich abgerechnet. 
10.5 Zahlungsverzögerung 

Im Falle eines Zahlungsverzugs von mehr als 14 Tagen werden die Leistungen bis zur Bezahlung der offenen Beträge
eingestellt. 

11. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages
11.1 Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so hat der Steuerberater Anspruch auf einen, dem Um-

fang seiner bis zur Beendigung des Ver trages geleisteten Tätigkeit, entsprechenden Anteil der Ver gütung. Wird der
Vertrag aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, vorzeitig beendet, so hat der Steuerberater An spruch

auf 50 v.H. der ihn für die Ausführung des gesamten Auftrags zustehenden Vergü tung (Satz 1 bleibt unberührt). Die
Vertrags par teien haben die Möglichkeit, einen geringeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.
11.2 Weitergehende Ansprüche des Steuerberaters auf Schadensersatz bleiben unberührt.

12. Aufrechnung

Eine Aufrechnung des Auftraggebers gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbe-
stritte nen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zu lässig.

13. Zurückbehaltungsrecht
Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er we gen sei-

ner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Das Zurückbe haltungsrecht gilt auch für solche Unterlagen, die nicht in
unmittel barem Zusammenhang mit der ausstehenden Vergütung (Ziffer 10) für durch den Steuer berater erstellte

Aufträge ste hen. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen des Einzel falles - z. B. wegen ver-
hältnismäßiger Geringfügigkeit der rückständigen Beträ ge  gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen
würde.

14. Beendigung des Vertrags
14.1 Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder

durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftrag-
gebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

14.2 Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der § 611, § 675 BGB darstellt – von je-
dem Vertragspartner außerordentlich nach Maßgabe des § 627 BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schrift-

lich zu er folgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die
gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehändigt werden soll.
14.3 Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auf trag-

gebers in jedem Fall noch diejenigen Hand lungen vorzuneh men, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z.
B. Fristver längerungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch für diese Handlungen haftet der Steuerberater nach §
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15.
14.4 Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder er-
hal ten hat und was er aus der Geschäftsbe sorgung er langt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuer berater ver-

pflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angele-
genheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

14.5 Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags
eingesetzten Datenverarbeitungs programme ein schließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Pro grammunterla-

gen unverzüglich herauszugeben.
14.6 Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

15. Haftung
15.1 Der Steuerberater haftet nur für eigenes Verschulden und Verschulden seiner Mitarbeiter sowie für die Beach-

tung der verkehrsüblichen Sorgfalt bei der Auswahl des von ihm eingeschalteten datenverarbeitenden Unterneh-
mens, nicht jedoch für Verschulden eines im Einvernehmen mit dem Auftraggeber her angezogenen fachkundigen

Dritten.
15.2 Die Haftung des Steuerberaters für Schadensersatzansprüche jeder Art, sei es als Einzel- oder Gesamt schuld-

ner, wird einvernehmlich auf 1.000.000 EUR für den ein zelnen Schadensfall begrenzt (§67 a StBerG). Unter
“Einzelner Scha densfall” ist die Summe aller Schadensersatzansprüche des Anspruchs berechtigten zu verstehen, die
sich aus ein und derselben Handlung - auch für mehrere aufeinanderfolgende Veranlagungs zeiträu-

me/Feststellungs- oder Ver anla gungszeitpunkte - ergeben oder die von demselben Anspruchsberech tigten aus ver-
schiedenen Handlungen gegen den Steuerberater oder seine Mitar beiter geltend gemacht wer den, soweit zwischen

diesen Handlungen ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt auch für den Fall, dass ei-
ne Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftragge ber begründet sein sollte.
15.3 Ansprüche nach Ziffer 4.1 Satz 1 verjähren mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem der Steuerberater die be-

rufli che Leistung erbracht und der Auftrag geber sie abge nommen hat, spätestens mit Ablauf von sechs Monaten
seit Man datsbeendigung.

15.4 Eine weitergehende Haftung des Steuerberaters als nach Ziffer 15.2 im Einzelfall bedarf gesonderter schriftli-
cher Vereinbarung. Durch schriftliche Ver einbarung kann die Haftung auch auf einen geringeren als den in Ziffer

15.2 gen annten Betrag begrenzt werden.

16. Haftungsausschlüsse

16.1 Mündliche Erklärungen und Auskünfte
Die Erteilung mündlicher Auskünfte oder sonstige mündliche Erklärungen gehören nicht zu den vertraglichen

Haupt leistungen des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr ei ner nicht vollständigen mündlichen Darlegung des zu
beurtei lenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen auf der Seite des Steuerbera ters bei der Aufnahme des
Sachver halts und auf der Seite des Auftraggebers bei dem Verständnis der Erklärung oder Auskunft in sich. Es wird

deshalb ver einbart, dass der Steuerberater nur für seine schriftlich erteilten Auskünf te und Erklärungen einzutreten
hat, und die Haftung für mündliche Erklärungen und Auskünfte des Steuerbe raters oder seiner Mitarbeiter aus ge-

schlossen wird.
16.2 Haftungsausschluss wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts

Eine Haftung des Steuerberaters wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts ist ausge schlossen.
Der Ausschluss gilt nicht im Rahmen ei nes ausdrückli chen übernommenen Auftrags, zu dessen Erledigung die An-
wendung des ausländischen Rechts erforderlich und die Haftung des Steuerbera ters schrift lich auch auf Schä den

wegen Verlet zung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts ausgedehnt worden ist.
16.3 Die Haftung des Steuerberaters einem Dritten gegenüber ist ausgeschlossen.

17. Verjährung von Schadensersatzansprüchen
17.1 Der Anspruch des Auftraggebers auf Schadenersatz aus dem Vertragsverhältnis verjährt in drei Jahren von dem

Zeitpunkt an, in dem der Anspruch ent standen ist.
17.2 Erfüllt die Verletzung der vertraglichen Pflicht den Tatbestand der unerlaubten Handlung, verjährt der An-

spruch in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der An spruch entstanden ist.
17.3 Der Anspruch des Auftraggebers verjährt ebenfalls, wenn er nicht innerhalb von sechs Monaten geltend ge-

macht wird, nachdem der Anspruchsberech tigte von dem Schaden, dem anspruchsbegründenden Ereignis und der
Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach Erhalt der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung durch den Steuerberater, seinen Bevollmäch-

tigten oder seinen Haftfpflichtversicherer gerichtlich geltend gemacht hat.
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17.4 Ansprüche nach Ziffer 6.1 Satz 1 verjähren mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem der Steuerberater die be-

rufli che Leistung erbracht und der Auftrag geber sie abge nommen hat, spätestens mit Ablauf von sechs Monaten
nach Mandatsbeendigung.

18. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für Aufträge, deren Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Erfül lungsort

ist der Sitz des Steuerberaters. Gerichts stand ist der Sitz des Steuerberaters soweit dies gesetzlich zulässig ist.

19. Wirksamkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser AAB unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übri gen Be-

stimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Be stimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem ange-
strebten Ziel möglichst nahe kommt.

20. Änderungen und Ergänzungen der AAB
Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.
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